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Die Stimmberechtigten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Uster sind herzlich zur 
Kirchgemeindeversammlung mit anschliessendem Apéro eingeladen am 

 

Dienstag, 17. Juni 2025, 19.30 Uhr 
Kirchgemeindehaus Kreuz, Zentralstrasse 40, Uster 
 
 
Geschäfte: 
1. Abnahme des Protokolls der KGV vom 3. Dezember 2024  
2. Delegation der Abnahme der KGV-Protokolle an die Kirchenpflege  
3. Abnahme Jahresrechnung 2024 
4. Anpassung «Verordnung über die Behördenentschädigung» 
5. Pfarrwahlkommission: Ersatzwahl Gemeindemitglied 
6. Jahresbericht 2024 zur Kenntnisnahme 
7. Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz  

 
 
Anschliessend an die Versammlung erfolgen Informationen zum Stand des Organisations-
entwicklungsprozesses, der Liegenschaftensanierungen sowie die Vorstellung unserer neuen Pfarrerin.  
 
Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz sind mindestens 10 Arbeitstage vor der Versammlung 
schriftlich der Kirchenpflege Uster einzureichen. 
 
Die Akten liegen ab 20. Mai 2025 im Kirchgemeindehaus Kreuz, 2. Stock, Zentralstrasse 40, 8610 Uster, 
zur Einsicht auf. Der beleuchtende Bericht wird ab 3. Juni 2024 zur Verfügung stehen. Ebenfalls können 
die Unterlagen von der Webseite www.refuster.ch heruntergeladen oder auf Verlangen zugestellt 
werden. 
 
 
Uster, 20. Mai 2024 
 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Uster 
 

 
Gertrud Dubach Peter Birchler 
Kirchenpflege Präsidium Verwaltung 
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Geschäft 1: 
Abnahme des Protokolls der KGV vom 3. Dezember 2024 
 
 
 
 
 
 

Geschäft 2: 
Delegation KGV-Protokollabnahme an Kirchenpflege 
 

2.1 Antrag 
Die Kirchgemeindeversammlung delegiert die Abnahme der Protokolle von Kirchgemeinde-
versammlungen an die Kirchenpflege. 

2.2 Begründung 
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung muss, soweit eine andere Regelung fehlt, in der 
nächsten Kirchgemeindeversammlung abgenommen werden. Stattdessen kann die Kirchgemeinde-
versammlung die Protokollabnahme im Rahmen der Kirchgemeindeordnung oder mittels eines 
separaten Beschlusses an die Kirchenpflege delegieren. 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die künftige Delegation von Protokoll-
abnahmen der Kirchgemeindeversammlungen an die Kirchenpflege, wodurch eine zeitnahe Abwicklung 
und Publikation sichergestellt werden kann. Bei der nächsten Überarbeitung der Kirchgemeindeordnung 
soll dieser Beschluss zur Protokollabnahme darin aufgenommen werden. 

Hinweis. Gegen das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung steht der Rekurs nicht zur Verfügung. Es 
kann lediglich Aufsichtsbeschwerde erhoben werden, welche weder frist- noch formgebunden ist. 
 
 
  Antrag der Kirchenpflege 

Die Kirchgemeindeversammlung delegiert die Abnahme der Protokolle von Kirchgemeinde-
versammlungen an die Kirchenpflege. 
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Geschäft 3: 
Abnahme Jahresrechnung 2024 
 

3.1 Gesamtergebnis 

Die Jahresrechnung 2024 schliesst bei einem Aufwand von CHF 4’417’710.74 und einem Ertrag von 
CHF 5'077'303.91 mit einem Gewinn von CHF 659’593.17 ab; bei einem budgetierten Gewinn von CHF 
407’000.00. 

Zum positiven Resultat beigetragen haben einerseits die gute Budgetdisziplin der Ressorts und 
Schwerpunkte, andererseits wurde weniger publiziert wie auch geplante Projekte (noch) nicht umgesetzt 
sowie weniger Anlässe durchgeführt. Auch die Ertragsseite verbuchte bessere Zahlen; Steuerein-
nahmen und Entgelte sind schwierig vorherzusehen. Entgegen der guten Budgetierung in der letzten 
Rechnung überraschten uns in diesem Jahr jedoch die höheren Stromkosten der Liegenschaften im 
Verwaltungsvermögen. 

Beim Personalaufwand vollführte die Kirchenpflege dafür eine Punktlandung, obwohl gewisse 
Personalkosten höher ausfielen, da Vakanzen im laufenden Jahr unerwartet doch besetzt werden 
konnten. Andere Personalunterbestände gemäss Stellenplan entlasteten die Kasse aber auch. 

Der höher ausgefallene Gewinn ist daher differenziert zu betrachten. Dieser wird dem Bilanzüberschuss 
gutgeschrieben, der sich somit auf CHF 11’762’443.26 erhöht. 

Abschliessend darf man festhalten, dass die konservative Budgetierung die Rechnung im Lot gehalten 
hat.  

 
 

3.2 Erfolgsrechnung 
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3.3 Bilanz 
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Im Verwaltungsvermögen wurde zum einen die Sanierung des Alten Pfarrhauses gestartet und zum 
anderen die Glockenrevision sowie die Sanierung EG Kirchgemeindehaus erfolgreich durchgeführt – in 
finanzieller wie technischer Hinsicht. Des Weiteren konnte endlich mit der aufgehaltenen Sanierung 
Denkmalstrasse begonnen werden. 
Die drei pendenten Bauprojekte im Finanzvermögen wurden wegen der laufenden Bauprojekte und der 
damit verbundenen grossen Arbeitslast der Kirchenpflege noch nicht aktiviert. Die Projektaufschie-
bungen sind technisch wie juristisch unkritisch. 
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3.4 Übersicht der verschiedenen Aufwände 

 

3.5 Übersicht der verschiedenen Erträge 
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3.6 Übersicht der verschiedenen Steuern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Antrag der Kirchenpflege 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende  
Jahresrechnung 2024 zu genehmigen. 
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Geschäft 4: 
Änderung der Verordnung über die Behördenentschädigung,  
gültig ab 1. Juli 2025 
 

4.1 Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Änderung der Verordnung über die 
Behördenentschädigung («Verordnung zur Entschädigung von Behörde und Rechnungsprüfungs-
kommission»), gültig ab 1. Juli 2025. 

4.2 Begründung 
An der KGV vom 3. Dezember 2024 wurde im Rahmen der Abnahme des Budget 2025 von der RPK ein 
Antrag gestellt, dass die Erhöhung der Behördenentschädigung abgelehnt werden soll. Danach wurde 
eine sehr intensive und breite Diskussion zum Thema der Erhöhung der Behördenentschädigung 
geführt. Die auf Wunsch der KGV geheim durchgeführte Abstimmung hatte zum Resultat, dass der 
Antrag der RPK auf Ablehnung der Erhöhung abgelehnt wurde und damit eine Zustimmung der KGV zur 
Erhöhung der Behördenentschädigung per 01.07.2025 bereits vorliegt. Wie an der KGV vom 03.12.2024 
ausgeführt, muss die KGV noch formell die auf Grund der Abstimmung vom 03.12.2024 angepasste 
Verordnung über die Behördenentschädigung abnehmen. 

Die Kirchenpflege empfiehlt der KGV die Zustimmung zur neuen Verordnung über die Behörden-
entschädigung und dankt der KGV für das Vertrauen.  
  
 
 
4.3 Akten (Beilage)  

- Angepasstes Dokument «Verordnung zur Entschädigung von Behörde und 
Rechnungsprüfungskommission» - siehe Aktenauflage 

 
 
  Antrag der Kirchenpflege 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Änderung der «Verordnung zur 
Entschädigung von Behörde und Rechnungsprüfungskommission» - wie in der Aktenauflage 
aufgeführt – per 1. Juli 2025 zu genehmigen.  
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Geschäft 5: 
Pfarrwahlkommission: Ersatzwahl Gemeindemitglied 
 

5.1 Antrag 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Ersatzwahl eines zugewählten 
Mitgliedes. 

5.2 Begründung 
Als Nachfolge für den ausgetretenen Joschka Rüegg konnte Vanessa Müller als neues Mitglied der 
Pfarrwahlkommission (Vertretung aus der Kirchgemeinde) gewonnen werden.  

Die gesetzlichen Grundlagen bilden die Artikel: Art. 170 Abs. 2 KO (Kirchenordnung), §. 11 Abs. 1 und 2 
PfrVO (Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche), § 16 Abs. 1 und 2 PfrVO. 

5.3 Mitglieder der Pfarrwahlkommission 
Die Pfarrwahlkommission setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

Aus der Kirchenpflege (5 Personen) 
• Gertrud Dubach Präsidium, Vorsitz der Pfarrwahlkommission  
• Rahel Merk, Schwerpunk Seelsorge 
• Brigitte Oehler, Schwerpunkt Kind und Familie  
• Alex Stamm, Schwerpunkt Gottesdienst und Kantorat 
• David Margelisch, Ressort Personelles 

Aus der Kirchgemeinde (4 Personen) 
• Trix Kamber, geb. 1961 
• Vanessa Müller, geb. 2001 (neu) 
• Christina Zbinden, geb. 1956 
• Hansueli Wasem, geb. 1963 

Mit beratender Stimme aus dem Pfarr-, Gemeinde- und erweiterten Gemeindekonvent 
• Pascale Rondez, Pfarrerin 
• Sabine Stückelberger, Pfarrerin 
• Stefan Schättin, Organist 
• Karola Wildenauer, Pfarrerin, Kirchgemeinde Greifensee (gemäss Zusammenarbeitsvertrag) 

 
 
 
 
 
 
 
  

Antrag der Kirchenpflege 
Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung die Ersatzwahl eines 
Gemeindemitgliedes: Vanessa Müller, geb. 2001 
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Geschäft 6: 
Jahresbericht 2024 zur Kenntnisnahme 
 
Der Jahresbericht 2024 wurde als Beilage der Zeitung reformiert.lokal zugestellt und kann auf der 
Webseite www.refuster.ch eingesehen oder heruntergeladen werden. 
 

 
 
Geschäft 7: 
Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz 
• Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse 

Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten 
die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand (Kirchenpflege). 

• Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beantwortet 
der Gemeindevorstand (Kirchenpflege) spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 

• In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende Person 
kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskussion 
stattfindet. 

 
 
 
Der offizielle Teil der Kirchgemeindeversammlung ist beendet. 
 
 

Diverse Informationen zu aktuellen Themen 
 
Im Anschluss an die Versammlung erfolgen Informationen zum Stand des Organisations-
entwicklungsprozesses, der Liegenschaftensanierungen sowie die Vorstellung unserer neuen Pfarrerin. 
 
 
 
Zum nachfolgenden Apéro sind alle herzlich eingeladen. 
 
 
 
 
 
 
3. Juni 2025 
 
Reformierte Kirche Uster 
Zentralstrasse 40 
8610 Uster 
 
044 943 15 15 
kirche@refuster.ch 
www.refuster.ch 
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